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Circulare
der k. k. Landesregierung im Erzherzogthuine Oesterreich

unter der Enns.

Die über die Beiziehung von politischen , cameralistischen und montanistischen Repräsen¬
tanten zu Urtheilsschöpfungen in Rechtssachen geltenden Vorschriften werden außer
Wirksamkeit gesetzt.

^Veine k. k. Majestät haben folgende allerhöchste Entschließung vom
15 . d. M . zu erlassen geruhet:

„In Genehmigung der Anträge meines Justiz - Ministers , finde
„Ich die , über die BeizlehvMvdn -politischen , cameralistischen und mon¬
tanistischen Repräsentanten zu Urtheilsschöpfungen in Rechtssachen gel¬
tenden Vorschriften außer Wirksamkeit zu setzen , und zu verordnen,
„daß in allen Fällen , in welchen bisher das Einschreiten solcher Reprä-
„sentanten vorgezeichnet war , die Gerichtsbehörden ihre Erkenntnisse
„ohne Veiziehung solcher Repräsentanten zu fällen haben , wodurch es
„von  dem , diesen Letzteren zustehenden Sistirungs - Rechte von selbst
„sein Abkommen erhält . Die gefällten und etwa Wirten richterlichen
„ Erkenntnisse find unverzüglich auszufertigen ."

Diese allerhöchste Entschließung wird in Folge hohen Auftrages
des Ministeriums des Innern vom 25 . d. M . hiemit zur allgemeinen
Kenntniß gebracht.

Wien am 3v . December 1848.

Samberg.

Franz Riedl Edler von Riedmau,
k. k. niederöster . Regierungsrath und Kanzlei - Direktor.

Ans der k. k. Hof - und Staatsdruckerei.
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